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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen Ferrulen und Verfahren zum Herstellen von 
Ferrulen und insbesondere eine Ferrule, die erste 
und zweite Körperabschnitte der Ferrule aufweist, die 
unterschiedliche Nennbreiten aufweist, sowie ein da-
mit in Zusammenhang stehendes Herstellungsver-
fahren.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0002] Lichtwellenleiter werden für verschiedene 
Anwendungen eingesetzt, einschließlich Datenüber-
tragung und Ähnliches. Um die Lichtwellenleiter zu 
verbinden, werden auf den Endabschnitten der Licht-
wellenleiter Lichtwellenleiterverbinder befestigt und 
anschließend werden Paare der Lichtwellenleiterver-
binder verbunden. Um eine optische Verbindung mit 
der verhältnismäßig geringen Dämpfung und der ge-
ringen Rückflussdämpfung herzustellen, die heute 
bei vielen Anwendungen benötigt wird, sind Lichtwel-
lenleiterverbinder im Allgemeinen derart ausgestal-
tet, dass der Faser-Faser-Kontakt zwischen den 
Lichtwellenleitern hergestellt wird, auf denen die je-
weiligen Lichtwellenleiterverbinder befestigt sind. Der 
Faser-Faser-Kontakt wird beispielsweise bevorzugt 
zwischen jedem Lichtwellenleiter eines ersten Glas-
faserkabels, auf dem ein erster Lichtwellenleiterver-
binder befestigt ist, und den jeweiligen Lichtwellenlei-
tern eines zweiten Glasfaserkabels hergestellt, auf 
dem ein zweiter Lichtwellenleiterverbinder befestigt 
ist, sobald der erste und der zweite Lichtwellenleiter-
verbinder verbunden wurden.

[0003] Um den Faser-Faser-Kontakt herzustellen, 
muss die Vorderfläche der Ferrule jedes Lichtwellen-
leiterverbinders äußerst glatt und eben sein und darf, 
wenn überhaupt, nur minimale Winkelabweichungen 
bezüglich der Bohrungen für Lichtwellenleiter aufwei-
sen, die von der Ferrule definiert werden. Mit anderen 
Worten definiert die Vorderfläche der Ferrule vor-
zugsweise eine ebene Fläche, die sich senkrecht zu 
den Längsachsen der Bohrungen für Lichtwellenlei-
ter erstreckt. Die Vorderfläche der meisten Ferrulen 
muss beispielsweise im Allgemeinen eine Winkelab-
weichung von unter 0,2° bezüglich der Bohrungen für 
Lichtwellenleiter aufweisen, um sicherzustellen, dass 
die Lichtwellenleiter, auf denen die Ferrule befestigt 
ist, trocken mit den Lichtwellenleitern eines weiteren 
Lichtwellenleiterverbinders in Kontakt gebracht wer-
den können.

[0004] Obwohl Ferrulen üblicherweise innerhalb 
verhältnismäßig spezifischer Toleranzen geformt 
werden, ist es im Allgemeinen nicht möglich, die Vor-
derfläche der Ferrule so zu formen, dass sie eine 
ausreichend glatte Vorderfläche aufweist und dass 

sie eine ausreichend geringe Winkelabweichung auf-
weist. Daher muss die Vorderfläche der Ferrule übli-
cherweise poliert werden, nachdem die Ferrule auf 
den Endabschnitten der Lichtwellenleiter befestigt 
wurde. Das Polieren dient nicht nur dazu, die Vorder-
fläche zu glätten und die Winkelabweichung der Vor-
derfläche auf annehmbare Grenzen zu verringern, 
beispielsweise unter 0,2°, sondern das Polieren dient 
auch dazu, zu garantieren, dass die Enden der Licht-
wellenleiter zur Vorderfläche der Ferrule richtig posi-
tioniert sind, beispielsweise indem sie entweder bün-
dig mit der Vorderfläche der Ferrule abschließen oder 
indem sie um einen festgelegten Betrag relativ zur 
Vorderfläche der Ferrule vorstehen.

[0005] Die Vorderfläche der Ferrule wird im Allge-
meinen poliert, damit sie eine festgelegte Winkelbe-
ziehung, beispielsweise 90°, zu den Längsachsen 
der Bohrungen für Lichtwellenleiter aufweist, die von 
der Ferrule definiert werden. Da die Längsachsen der 
Bohrungen für Lichtwellenleiter bei Poliervorgängen 
für die Verwendung als Referenzpunkt oder Bezugs-
punkt nicht zugänglich sind, sind Ferrulen üblicher-
weise so ausgestaltet, dass sie einen anderen Refe-
renzpunkt oder Bezugspunkt aufweisen, der eine 
vorher definierte Positions- oder Winkelbeziehung 
bezüglich der Längsachsen der Bohrung für Lichtwel-
lenleiter aufweist. Das Polieren der Vorderfläche der 
Ferrule kann daher bezüglich des Bezugspunkts er-
folgen, der zugänglich ist, um die Vorderfläche der 
Ferrule relativ zu den Längsachsen der Bohrungen 
für Lichtwellenleiter entsprechend zu polieren. In die-
sem Zusammenhang weisen Mehrfachferrulen, die 
im seitlichen Querschnitt eine im Wesentlichen recht-
eckige Form aufweisen, beispielsweise eine MT-Fer-
rule, im Allgemeinen zwischen dem Ferrulenschaft 
und dem vergrößerten hinteren Abschnitt, der als Be-
zugspunkt zu Polierzwecken dient, einen Absatz auf.

[0006] Um die Wirtschaftlichkeitsvorteile zu nutzen, 
die die Montage der Verbinder im Werk mit sich 
bringt, ist zunehmend erwünscht, die Vorderfläche 
der Ferrule zu polieren, nachdem die Ferrule in einen 
Verbinder vormontiert wurde. Folglich bleibt der Be-
zugspunkt vorzugsweise zugänglich, selbst nachdem 
die Ferrule in einen Verbinder eingesetzt wurde. Der 
Verbinder kann daher zweckmäßig zusammenge-
setzt werden und die Vorderfläche der Ferrule kann 
immer noch nach dem Befestigen des Verbinders auf 
den Endabschnitten mehrerer Lichtwellenleiter vor 
Ort poliert werden. Der Ferrulenabsatz, der als Be-
zugspunkt für rechteckige Mehrfachferrulen dient, ist 
leider im Allgemeinen unzugänglich, sobald der Ver-
binder zusammengesetzt wurde, wodurch die Vor-
montage von Verbindern mit rechteckigen Mehrfach-
ferrulen eingeschränkt wird.

[0007] Ein beträchtlicher Teil des Schafts einer 
rechteckigen Mehrfachferrule ist üblicherweise selbst 
nach der Vormontage des Verbinders zugänglich. Es 
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wurde deshalb überlegt, die Außenflächen des 
Schaftabschnitts einer rechteckigen Mehrfachferrule 
als Bezugspunkt zu Polierzwecken zu verwenden, 
ähnlich wie der Außendurchmesser einer walzenför-
migen Ferrule als Bezugspunkt für das Polieren 
dient. Die Außenabmessungen einer rechteckigen 
Mehrfachferrule können leider im Allgemeinen nicht 
innerhalb ausreichend geringer Toleranzen, bei-
spielsweise +/–5 Mikrometer, definiert werden, um 
wirksam als Bezugspunkt zu dienen. Die Außenflä-
chen einer rechteckigen Mehrfachferrule können in 
diesem Zusammenhang aufgrund von Beschränkun-
gen im Formvorgang nicht innerhalb der engen Tole-
ranzen geformt werden, die für einen Bezugspunkt 
für das Polieren erforderlich sind.

[0008] Rechteckige Mehrfachferrulen werden im 
Allgemeinen geformt, indem ein Kunststoffmaterial, 
beispielsweise ein thermoplastischer oder wärme-
härtbarer Werkstoff, in eine Werkzeughöhlung einge-
spritzt wird, die von einem Paar von Werkzeughälften 
oder -bestandteilen definiert wird, die entlang einer 
Trennfuge zusammenpassen. Obwohl die Werk-
zeugbestandteile aus verschiedenen Werkstoffen be-
stehen können, bestehen die Werkzeugbestandteile 
üblicherweise aus Stahl, beispielsweise D2-Stahl 
oder rostfreiem Stahl. Die Werkzeughöhlung sowie 
die entstehende rechteckige Mehrfachferrule weisen 
eine Nennstärke und eine Nennbreite auf. Die Stärke 
der rechteckigen Mehrfachferrule kann üblicherweise 
so definiert sein, dass sie innerhalb einer sehr engen 
Toleranz, beispielsweise innerhalb 50 Mikrometern, 
der Nennstärke bei der ursprünglichen Herstellung 
des Werkzeugs liegt. In diesem Zusammenhang wer-
den die Werkzeugbestandteile im Allgemeinen mit ei-
ner Maschine für die elektroerosive Bearbeitung 
(EDM) hergestellt, die mit einem Draht ein Werkstück 
aus Stahl schneidet. Obwohl das Formen der Werk-
zeugbestandteile mittels Schneiden eines Werk-
stücks aus Stahl mit einem Draht zweckmäßig ist, 
können die entstehenden Werkzeugbestandteile im 
Allgemeinen nicht innerhalb ausreichend enger Tole-
ranzen, beispielsweise +/–5 Mikrometern, definiert 
werden, um Teile herzustellen, die bei späteren Po-
liervorgängen als Bezugspunkt dienen können. Die 
Werkzeugbestandteile werden deshalb üblicherwei-
se weiter verarbeitet, indem an der Trennfuge des 
Werkzeugs Werkzeugmaterial entfernt wird, bis die 
Stärke der Werkzeughöhlung der gewünschten 
Nennstärke entspricht. Werkzeugmaterial wird bei-
spielsweise häufig mit einem Schleifvorgang, der 
recht genau ist, von der Trennfuge entfernt.

[0009] Die Breite einer rechteckigen Mehrfachfer-
rule kann mit herkömmlichen Herstellungsverfahren 
leider nicht so genau wie die Stärke definiert werden. 
In diesem Zusammenhang rühren Ungenauigkeiten 
in der Breite einer rechteckigen Mehrfachferrule im 
Allgemeinen von zwei unterschiedlichen Ursachen 
her. Erstens wird die Breite der Werkzeughöhlung, 

wie sie vom ersten und zweiten Werkzeugbestandteil 
geformt wird, üblicherweise nicht so genau wie die 
Stärke der Werkzeughöhlung definiert. In diesem Zu-
sammenhang ist es, auch wenn das Werkzeug derart 
geformt werden kann, dass die Werkzeughöhlung et-
was unterdimensioniert ist, verhältnismäßig schwie-
rig, Werkzeugmaterial aus dem Inneren der Abschnit-
te der Werkzeughöhlung zu entfernen, die vom ers-
ten und zweiten Werkzeugbestandteil definiert wird, 
um die Werkzeughöhlung zu verbreitern, bis sich die 
tatsächliche Breite der Werkzeughöhlung der ge-
wünschten Nennbreite annähert.

[0010] Die zweite Ursache für Ungenauigkeiten in 
der Breite einer rechteckigen Mehrfachferrule rührt 
darüber hinaus von Verschiebungen her, zu denen es 
beim Zusammenpassen des Paars der Werkzeugbe-
standteile entlang der Trennfuge kommen kann, um 
die Werkzeughöhlung zu definieren. Um den Versatz 
zwischen den Werkzeugbestandteilen zu verringern, 
ist das Werkzeug im Allgemeinen derart formschlüs-
sig verbunden, dass ein Stift, der über einen Werk-
zeugbestandteil hinausragt, in ein Loch eingreift, das 
vom anderen Werkzeugbestandteil definiert wird. Die 
Werkzeugbestandteile können jedoch manchmal 
selbst mit dem Dübel etwas in Richtung der Breite 
versetzt sein. Da jeder Werkzeugbestandteil einen 
entsprechenden Teil der entstehenden rechteckigen 
Mehrfachferrule bildet, der dieselbe Nennbreite auf-
weist und dieselbe Toleranz aufweist wie der Werk-
zeugbestandteil, bewirkt jeder Versatz zwischen den 
Werkzeugbestandteilen in Richtung der Breite einen 
entsprechenden Versatz in Richtung der Breite zwi-
schen den jeweiligen Teilen der rechteckigen Mehr-
fachferrule, wodurch die Genauigkeit, mit der die Au-
ßenflächen einer rechteckigen Mehrfachferrule defi-
niert werden können, nachteilig beeinflusst wird. Auf-
grund der sich summierenden Auswirkungen der 
Schwierigkeiten beim genauen Definieren der Nenn-
breite einer Werkzeughöhlung und der Ungenauig-
keiten, zu denen es aufgrund eines Versatzes zwi-
schen den Werkzeugbestandteilen kommt, kann die 
Außenfläche einer rechteckigen Mehrfachferrule im 
Allgemeinen nicht mit ausreichender Genauigkeit de-
finiert werden, um bei Poliervorgängen als Bezugs-
punkt zu dienen.

[0011] Obwohl der Absatz einer rechteckigen Mehr-
fachferrule als wirksamer Bezugspunkt zu Polierzwe-
cken dient, wäre es wünschenswert, wenn eine recht-
eckige Mehrfachferrule einen Bezugspunkt aufwei-
sen würde, der zugänglich ist, selbst nachdem die 
Ferrule in einen Verbinder eingesetzt wurde. Der Ver-
binder könnte daher im Werk vormontiert werden, 
beispielsweise mittels eines automatisierten Verfah-
rens, und der Verbinder könnte dann vor Ort auf den 
Endabschnitten mehrerer Lichtwellenleiter befestigt 
werden und eine Vorderfläche der Ferrule könnte be-
züglich des Bezugspunkts poliert werden. Da die Au-
ßenflächen einer rechteckigen Mehrfachferrule zu-
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gänglich sind, selbst nachdem die Ferrule in einen 
Verbinder eingesetzt wurde, wäre es wünschens-
wert, wenn bei einer rechteckigen Mehrfachferrule 
die Außenflächen mit ausreichender Genauigkeit de-
finiert sein würden, damit die Außenflächen als Be-
zugspunkt für spätere Poliervorgänge dienen könn-
ten. Bis heute jedoch wurden die Außenflächen einer 
rechteckigen Mehrfachferrule nicht einheitlich mit 
ausreichender Genauigkeit definiert, um bei Polier-
vorgängen wirksam als Bezugspunkt zu dienen.

[0012] Der Stand der Technik US-A-4,834,487 of-
fenbart eine Ferrule, wie sie im Oberbegriff von An-
spruch 1 definiert ist.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0013] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird des-
halb eine Ferrule geschaffen, die eine Außenfläche 
aufweist, die mit ausreichender Genauigkeit definiert 
werden kann, damit sie bei späteren Poliervorgängen 
als Bezugspunkt dient. Gemäß einem weiteren Ge-
sichtspunkt der vorliegenden Erfindung ist auch ein 
Verfahren zum Herstellen der Ferrule bereitgestellt. 
Da die Außenflächen der entstehenden Ferrule bei 
diesen Poliervorgängen als Bezugspunkt dienen 
können, kann die Ferrule vor dem Befestigen der Fer-
rule auf den Endabschnitten mehrerer Lichtwellenlei-
ter in einen Verbinder eingesetzt werden, wodurch 
die Ferrule in einer Werksumgebung beispielsweise 
mit einem automatisierten Verfahren vormontiert wer-
den kann.

[0014] Die Ferrule weist erste und zweite Körperab-
schnitte der Ferrule auf, die entlang einer Trennfuge 
miteinander verbunden sind. Mindestens einer der 
Körperabschnitte der Ferrule definiert mindestens 
eine Bohrung für Lichtwellenleiter, die sich längs 
durch die Ferrule erstreckt. Noch üblicher wirken der 
erste und zweite Körperabschnitt der Ferrule zusam-
men, um mehrere Bohrungen für Lichtwellenleiter zu 
definieren, die sich längs durch die Ferrule erstre-
cken, um eine Mehrfachferrule zu definieren.

[0015] Gemäß der vorliegenden Erfindung weist der 
erste Körperabschnitt der Ferrule eine erste Breite 
auf und der zweite Körperabschnitt der Ferrule weist 
eine zweite Breite auf, die um mindestens 50 Mikro-
meter geringer als die erste Breite ist. Aufgrund des 
Unterschiedes der Breite des ersten und zweiten Kör-
perabschnitts der Ferrule weist die entstehende Fer-
rule üblicherweise einen Absatz auf, der sich längs 
entlang der Trennfuge erstreckt. Darüber hinaus ist 
die Breite des ersten Körperabschnitts der Ferrule in-
nerhalb einer ersten Toleranz definiert, während die 
Breite des zweiten Ferrulenkörpers innerhalb einer 
zweiten Toleranz definiert ist, die größer als die erste 
Toleranz ist. Die zweite Toleranz des zweiten Körper-
abschnitts der Ferrule kann beispielsweise mindes-
tens zweimal größer als die erste Toleranz des ersten 

Körperabschnitts der Ferrule sein. Daher ist der erste 
Körperabschnitt der Ferrule nicht nur größer als der 
zweite Körperabschnitt der Ferrule, sondern ist der 
erste Körperabschnitt der Ferrule auch genauer defi-
niert. Es muss deshalb lediglich ein Abschnitt der 
Ferrule der vorliegenden Erfindung genau definiert 
werden, wodurch das Herstellungsverfahren verein-
facht wird.

[0016] Der erste und der zweite Körperabschnitt der 
Ferrule können in Richtung der Breite um bis zu ei-
nem höchstmöglichen Versatz versetzt sein. Die ers-
te Breite des ersten Körperabschnitts der Ferrule ist 
daher vorzugsweise um wenigstens die Summe aus 
der ersten und zweiten Toleranz und dem Zweifachen 
des höchstmöglichen Versatzes zwischen dem ers-
ten und zweiten Körperabschnitt der Ferrule größer 
als die zweite Breite des zweiten Körperabschnitts 
der Ferrule. Aufgrund der geringeren Breite des zwei-
ten Körperabschnitts der Ferrule relativ zum ersten 
Körperabschnitt der Ferrule bewirkt ein Versatz zwi-
schen dem ersten und zweiten Körperabschnitt der 
Ferrule in Richtung der Breite bis zum höchstmögli-
chen Versatz nicht, dass der zweite Körperabschnitt 
der Ferrule über den ersten Körperabschnitt der Fer-
rule in Richtung der Breite nach außen übersteht. Die 
Außenflächen des ersten Körperabschnitts der Fer-
rule können daher bei späteren Poliervorgängen wei-
ter als Bezugspunkt dienen, auch wenn der erste und 
der zweite Körperabschnitt der Ferrule versetzt sein 
können.

[0017] Durch die Verringerung der Breite eines der 
Körperabschnitte der Ferrule gegenüber dem ande-
ren Körperabschnitt der Ferrule und da lediglich der 
größere der Körperabschnitte der Ferrule mit einer 
engen Toleranz gefertigt werden muss, ist die Ferrule 
der vorliegenden Erfindung nicht so empfänglich für 
die beiden Hauptursachen für die Ungenauigkeit sei-
ner Außenabmessungen. Darüber hinaus sind Ver-
schiebungen zwischen dem ersten und zweiten Kör-
perabschnitt der Ferrule nicht hinderlich für die Ge-
nauigkeit, mit der die Außenflächen des ersten Kör-
perabschnitts der Ferrule definiert werden können, 
sodass die seitlichen Außenflächen der Ferrule bei 
Poliervorgängen weiter als Bezugspunkte dienen 
können. In diesem Zusammenhang kann die Ferrule 
wirtschaftlicher hergestellt werden, da lediglich einer 
der Körperabschnitte der Ferrule in Richtung der 
Breite genau definiert sein muss, um eine präzise Au-
ßenfläche zu schaffen, die bei späteren Poliervorgän-
gen als Bezugspunkt dient.

[0018] Gemäß einem weiteren Gesichtspunkt der 
vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zum For-
men einer Ferrule, beispielsweise einer Mehrfachfer-
rule, bereitgestellt. Das Verfahren ist in Anspruch 5 
definiert.

[0019] Beim Formen der Ferrule können der erste 
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und der zweite Werkzeugbestandteil in Richtung der 
Breite um bis zu einem höchstmöglichen Versatz ver-
setzt sein. Gemäß einer Ausführungsform, die für das 
Verständnis der vorliegenden Erfindung von Nutzen 
ist, ist die erste Nennbreite des ersten Werkzeugbe-
standteils jedoch um wenigstens die Summe aus der 
ersten und zweiten Toleranz und dem Zweifachen 
des höchstmöglichen Versatzes größer als die zweite 
Nennbreite des zweiten Werkzeugbestandteils. Da-
her können der erste und zweite Werkzeugbestand-
teil in Richtung der Breite um bis zum höchstmögli-
chen Versatz versetzt sein, während die Außenflä-
chen dieses Abschnitts der Ferrule, der vom ersten 
Werkzeugbestandteil gebildet wird, weiter können, 
sodass die Außenflächen dieses Abschnitts der Fer-
rule, d. h. des ersten Körperabschnitts der Ferrule, 
bei späteren Poliervorgängen tatsächlich als Bezugs-
punkt dienen können.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0020] Fig. 1 ist eine perspektivische Darstellung ei-
ner Ferrule gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung.

[0021] Fig. 2 ist eine Vorderansicht der Ferrule von 
Fig. 1.

[0022] Fig. 3 ist eine perspektivische Explosions-
darstellung eines Werkzeugs gemäß einem Ge-
sichtspunkt der vorliegenden Erfindung.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER VORLIE-
GENDEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0023] Die vorliegende Erfindung wird nun nachfol-
gend unter Bezugnahme auf die zugehörigen Zeich-
nungen, in denen bevorzugte Ausführungsformen 
der Erfindung dargestellt sind, ausführlicher be-
schrieben. Diese Erfindung kann jedoch in vielen ver-
schiedenen Formen verkörpert sein und sollte nicht 
so ausgelegt werden, dass sie auf die Ausführungs-
formen beschränkt ist, die hier aufgeführt sind; diese 
Ausführungsformen sind vielmehr bereitgestellt, da-
mit diese Offenbarung eingehend und vollständig ist. 
Die Ansprüche vermitteln dem Fachmann ausführlich 
den Anwendungsbereich der Erfindung. Gleiche Zif-
fern bezeichnen durchweg gleiche Elemente.

[0024] In Fig. 1 ist eine Ferrule 10 einer vorteilhaf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ab-
gebildet.  Da die Ferrule wie nachstehend beschrie-
ben geformt wird, weist die Ferrule den ersten und 
zweiten Körperabschnitt 12, 14 der Ferrule auf, die 
entlang einer Trennfuge 16, die sich längs zwischen 
der einander gegenüberliegenden Vorder- und Rück-
seite 18, 20 der Ferrule erstreckt, miteinander ver-
bunden sind. In diesem Zusammenhang wirken der 
erste und zweite Körperabschnitt der Ferrule zusam-
men, um sowohl einen sich längs erstreckenden 

Schaftabschnitt 22 als auch einen vergrößerten hin-
teren Abschnitt 24 zu bilden. Obwohl die Ferrule ver-
schiedene Formen und Größen aufweisen kann, 
weist die Ferrule einer vorteilhaften Ausführungsform 
im seitlichen Querschnitt eine im Wesentlichen recht-
eckige Form auf.

[0025] Mindestens einer der Körperabschnitte der 
Ferrule definiert mindestens eine Bohrung 26 für 
Lichtwellenleiter und ein Paar von Führungsstiftöff-
nungen 28, die sich längs durch die Ferrule erstre-
cken. Üblicher ist, dass der erste und zweite Körper-
abschnitt der Ferrule mehrere sich längs erstrecken-
de Bohrungen für Lichtwellenleiter sowie das Paar 
von Führungsstiftöffnungen definieren. Die Ferrule ist 
folglich üblicherweise eine Mehrfachferrule, bei-
spielsweise eine MT-Ferrule. Wie in Fig. 1 dargestellt 
ist, definiert einer der Körperabschnitte der Ferrule, 
beispielsweise der zweite Körperabschnitt der Fer-
rule, üblicherweise auch ein Fenster 30, das durch 
ihre Hauptfläche verläuft, sodass jede der Bohrungen 
für Lichtwellenleiter dort hindurch freiliegen. Es kann 
daher ein Epoxidharz durch das Fenster und in die 
Bohrungen für Lichtwellenleiter eingespritzt werden, 
um die Endabschnitte mehrerer Lichtwellenleiter da-
rin zu befestigen, wie dem Fachmann bekannt ist.

[0026] Wie ausführlicher in Fig. 2 dargestellt ist, 
weist der erste Körperabschnitt 12 der Ferrule eine 
erste Breite w1 auf. Ebenso weist der zweite Körper-
abschnitt 14 der Ferrule eine zweite Breite w2 auf. 
Gemäß der vorliegenden Erfindung ist die zweite 
Breite w2 des zweiten Abschnitts des Ferrulenkörpers 
14 geringer als die erste Breite w1 des ersten Körper-
abschnitts 12 der Ferrule. Wie nachstehend be-
schrieben ist, ist der Unterschied der jeweiligen Brei-
te des ersten und zweiten Körperabschnitts der Fer-
rulen absichtlich eingebracht und nicht ungewollten 
Unterschieden der Breite zuzuschreiben, die manch-
mal aufgrund von Ungenauigkeiten während der Her-
stellung der Werkzeugbestandteile zustande kom-
men. In diesem Zusammenhang ist die erste Breite 
des ersten Körperabschnitts der Ferrule um mindes-
tens 50 Mikrometer größer als die zweite Breite des 
zweiten Körperabschnitts der Ferrule.

[0027] Die Breite des ersten und zweiten Körperab-
schnitts 12, 14 der Ferrule unterscheidet sich nicht 
nur, die Breite des ersten und zweiten Körperab-
schnitts der Ferrule sind auch innerhalb verschiede-
ner Toleranzen definiert. In diesem Zusammenhang 
ist die Breite w1 des ersten Körperabschnitts der Fer-
rule innerhalb einer ersten Toleranz t1 definiert, wäh-
rend die Breite w2 des zweiten Körperabschnitts der 
Ferrule innerhalb einer zweiten Toleranz t2 definiert 
ist. Insbesondere ist die Breite des zweiten Körperab-
schnitts der Ferrule innerhalb einer zweiten Toleranz 
definiert, die größer als die erste Toleranz ist, nach 
der die Breite des ersten Körperabschnitts der Fer-
rule definiert ist. Der erste Körperabschnitt der Fer-
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rule ist deshalb nicht nur größer, sondern ist auch ge-
nauer definiert als der zweite Körperabschnitt der 
Ferrule. Der Unterschied zwischen den Toleranzen, 
nach der die Breite des ersten und zweiten Körperab-
schnitts der Ferrule definiert ist, kann je nach Anwen-
dung abweichen. Wie das Beispiel veranschaulicht, 
das nachfolgend dargelegt ist, ist jedoch die zweite 
Toleranz des zweiten Körperabschnitts der Ferrule 
üblicherweise mindestens zweimal größer als die 
erste Toleranz des ersten Körperabschnitts der Fer-
rule. Dennoch ist der Unterschied der Toleranzen, 
nach der die Breite des ersten und zweiten Körperab-
schnitts der Ferrule definiert ist, im Allgemeinen be-
trächtlich geringer als der Unterschied der tatsächli-
chen Breite des ersten und zweiten Körperabschnitts 
der Ferrule, wie ebenfalls nachfolgend beschrieben 
ist.

[0028] Durch Lockern der Toleranz, nach der die 
Breite des zweiten Körperabschnitts 14 der Ferrule 
definiert ist, kann die Ferrule 10 auf kostengünstigere 
Weise hergestellt werden, da lediglich der erste Kör-
perabschnitt 12 der Ferrule innerhalb der engeren To-
leranz in Richtung der Breite definiert sein muss. Auf-
grund des Unterschieds der Breite des ersten und 
zweiten Körperabschnitts der Ferrule bewirken die 
Abweichungen der Breite des zweiten Körperab-
schnitts der Ferrule jedoch nicht, dass der zweite 
Körperabschnitt der Ferrule über den ersten Körper-
abschnitt der Ferrule übersteht. Die Außenflächen 
des ersten Körperabschnitts der Ferrule können folg-
lich bei späteren Poliervorgängen als Bezugspunkts 
dienen, wie hier nachfolgend beschrieben ist.

[0029] Aufgrund des Unterschieds der Breite des 
ersten und zweiten Körperabschnitts 12, 14 der Fer-
rule kann die Ferrule 10 der vorliegenden Erfindung 
auch Verschiebungen zwischen dem ersten und 
zweiten Körperabschnitt der Ferrule berücksichtigen. 
In diesem Zusammenhang bewirkt ein Versatz os in 
Richtung der Breite zwischen dem ersten und zwei-
ten Körperabschnitt der Ferrule nicht, dass der zweite 
Körperabschnitt der Ferrule in Richtung der Breite 
über den ersten Körperabschnitt der Ferrule über-
steht, solange die erste Breite des ersten Körperab-
schnitts der Ferrule um mindestens die Summe aus 
der ersten und zweiten Toleranz und dem Zweifachen 
des Versatzes zwischen dem ersten und zweiten Kör-
perabschnitt der Ferrule größer als die zweite Breite 
des zweiten Körperabschnitts der Ferrule ist, das 
heißt w1 – w2 ≥ 2os + t1 + t2. Die Ferrule der vorliegen-
den Erfindung kann daher so ausgestaltet sein, dass 
sie gegenüber Versetzungen in Richtung der Breite 
bis zu einem höchstmöglichen Versatz unempfindlich 
ist, indem die erste Breite des ersten Körperab-
schnitts der Ferrule um mindestens die Summe aus 
der ersten und zweiten Toleranz und dem Zweifachen 
des höchstmöglichen Versatzes größer als die zweite 
Breite des zweiten Körperabschnitts der Ferrule defi-
niert wird.

[0030] Durch die entsprechende Bemessung des 
ersten und zweiten Körperabschnitts 12, 14 der Fer-
rule in Richtung der Breite bewirken weder der Ver-
satz os zwischen dem ersten und zweiten Körperab-
schnitt der Ferrule noch die größere Toleranz t2 des 
zweiten Körperabschnitts der Ferrule, dass der zwei-
te Körperabschnitt der Ferrule in Richtung der Breite 
über den ersten Körperabschnitt der Ferrule über-
steht. Die seitlichen Außenflächen des ersten Kör-
perabschnitts der Ferrule können daher bei späteren 
Poliervorgängen, einschließlich der Poliervorgänge, 
die nach dem Einsetzen der Ferrule 10 in einen Ver-
binder erfolgen, zu Bezugszwecken als Bezugspunkt 
dienen.

[0031] Um die Ferrule 10 zu polieren, kann in das 
vorn befindliche Ende des Schaftabschnitts 22 der 
Ferrule der vorliegenden Erfindung eine Poliervor-
richtung eingreifen, die die Seitenflächen des ersten 
Körperabschnitts der Ferrule ergreift. In diesem Zu-
sammenhang sei angemerkt, dass der erste Körper-
abschnitt 12 der Ferrule ausreichende seitliche Au-
ßenflächen aufweist, dass er sicher von der Polier-
vorrichtung gehalten wird, ohne dass sie die seitli-
chen Außenflächen des zweiten Körperabschnitts 14
der Ferrule halten muss. Anschließend können die 
Vorderfläche 18 der Ferrule und die Stirnflächen der 
Lichtwellenleiter, auf denen die Ferrule befestigt ist, 
mit den Poliermitteln in Kontakt gebracht werden, und 
die Vorderfläche der Ferrule und die Stirnflächen der 
Lichtwellenleiter können poliert werden.

[0032] Obwohl die Ferrule 10 der vorliegenden Er-
findung verschiedene Formen und Größen aufwei-
sen kann, wird nachfolgend zum Zweck der Veran-
schaulichung und nicht der Einschränkung ausführli-
cher die Ferrule eines Ausführungsbeispiels be-
schrieben. In diesem Zusammenhang wird eine 
rechteckige Mehrfachferrule geformt, die einen ver-
größerten hinteren Abschnitt 24 und einen sich längs 
erstreckenden Schaftabschnitt 22 aufweist. Während 
der vergrößerte hintere Abschnitt 1,83 Millimeter lang 
ist, 3 Millimeter stark ist und 5,05 Millimeter breit ist, 
ist der Schaftabschnitt 8 Millimeter lang und 2,45 Mil-
limeter stark. Gemäß der vorliegenden Erfindung ist 
der erste Körperabschnitt 12 der Ferrule etwas brei-
ter als der zweite Körperabschnitt 14 der Ferrule. Bei 
dieser Ausführungsform ist der Abschnitt des 
Schafts, der vom ersten Körperabschnitt der Ferrule 
gebildet wird, beispielsweise 4,4 Millimeter breit, 
während der Abschnitt des Schafts, der vom zweiten 
Körperabschnitt der Ferrule gebildet wird, 4,3 Milli-
meter breit ist. Die Breite des Schafts, der vom ersten 
Körperabschnitt der Ferrule gebildet wird, ist daher 
100 Mikrometer größer als die Breite des Schafts, der 
vom zweiten Körperabschnitt der Ferrule gebildet 
wird.

[0033] Darüber hinaus ist die Breite des ersten Kör-
perabschnitts 12 der Ferrule auch innerhalb einer en-
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geren Toleranz definiert als die Breite des zweiten 
Körperabschnitts 14 der Ferrule. Bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Breite des ersten Körperab-
schnitts der Ferrule innerhalb ±5 Mikrometer defi-
niert. Im Gegensatz dazu ist die Breite des zweiten 
Körperabschnitts der Ferrule lediglich innerhalb ±20 
Mikrometer definiert. Daher muss lediglich der erste 
Körperabschnitt der Ferrule nach genauen Abmes-
sungen geformt werden, da der zweite Körperab-
schnitt der Ferrule kleiner ist und entsprechend einer 
viel höheren Toleranz geformt werden kann. Auf-
grund des Unterschieds der Breite des ersten und 
zweiten Körperabschnitts der Ferrule können die 
Körperabschnitte der Ferrule um mindestens 37,5 
Mikrometer und vielleicht mehr versetzt sein, abhän-
gig von den tatsächlichen Abweichungen der Breite 
des ersten und zweiten Körperabschnitts der Ferrule 
von der ersten und zweiten Nennbreite, ohne dass 
bewirkt wird, dass der kleinere zweite Körperab-
schnitt der Ferrule über den größeren ersten Körper-
abschnitt der Ferrule nach außen vorsteht. Der erste 
Körperabschnitt der Ferrule kann deshalb bei Polier-
vorgängen weiter als Bezugspunkt dienen, obwohl 
der zweite Körperabschnitt der Ferrule in Richtung 
der Breite zum ersten Körperabschnitt der Ferrule 
versetzt ist. Die Ferrule 10 nach diesem Gesichts-
punkt der vorliegenden Erfindung dient deshalb auch 
dazu, die Anforderungen hinsichtlich des Versatzes 
des ersten und zweiten Körperabschnitts der Ferrule 
in Richtung der Breite zu lockern.

[0034] Gemäß einem weiteren Gesichtspunkt der 
vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren unter Ver-
wendung eines Werkzeugs 40 zum Herstellen einer 
Ferrule 10, beispielsweise der zuvor beschriebenen 
Ferrule, bereitgestellt. Das Werkzeug 40 weist den 
ersten und zweiten Werkzeugbestandteil 42, 44 auf, 
die entlang einer Trennfuge zusammenpassen und 
die zusammenwirken, um eine Werkzeughöhlung zu 
definieren, in der die Ferrule geformt wird. Wie darge-
stellt ist, sind die Werkzeugbestandteile üblicherwei-
se derart formschlüssig verbunden, dass einer der 
Werkzeugbestandteile einen Dübel aufweist, bei-
spielsweise einen Stift 43, und der andere Werkzeug-
bestandteil weist eine Öffnung 45 zum Aufnehmen 
des Dübels auf, um die Werkzeugbestandteile wäh-
rend des Anpassvorgangs auszurichten und Ver-
schiebungen zu vermindern. Der erste Werkzeugbe-
standteil definiert im Allgemeinen einen ersten Ab-
schnitt 46 der Werkzeughöhlung, der dazu dient, den 
ersten Körperabschnitt 12 der Ferrule zu formen, 
während der zweite Werkzeugbestandteil einen zwei-
ten Abschnitt 48 der Werkzeughöhlung definiert, der 
den zweiten Körperabschnitt der Ferrule formt.

[0035] Der erste Abschnitt 46 der Werkzeughöh-
lung, der vom ersten Werkzeugbestandteil 42 defi-
niert wird, weist eine erste Nennbreite w1 auf und der 
zweite Abschnitt 48 der Werkzeughöhlung, der vom 
zweiten Werkzeugbestandteil 44 definiert wird, weist 

eine zweite Nennbreite w2 auf. Die zweite Nennbrei-
te, die vom zweiten Werkzeugbestandteil definiert 
wird, ist insbesondere geringer als die erste Nenn-
breite, die vom ersten Werkzeugbestandteil definiert 
wird. Der zweite Körperabschnitt 14 der Ferrule, der 
vom zweiten Werkzeugbestandteil geformt wird, ist 
daher nicht so breit wie der erste Körperabschnitt 12
der Ferrule, der vom ersten Werkzeugbestandteil ge-
formt wird, wie zuvor beschrieben ist. Während sich 
die jeweilige Breite des ersten und zweiten Werk-
zeugbestandteils je nach Anwendung um verschie-
dene Beträge unterscheiden kann, ist die zweite 
Nennbreite des zweiten Abschnitts der Werkzeug-
höhlung um mindestens 50 Mikrometer geringer als 
die erste Nennbreite des ersten Abschnitts der Werk-
zeughöhlung, sodass die entstehende Ferrule 10 ei-
nen zweiten Körperabschnitt der Ferrule aufweist, 
der auch um ebenfalls mindestens 50 Mikrometer 
kleiner als der erste Körperabschnitt der Ferrule ist.

[0036] Der erste Werkzeugbestandteil 42 definiert 
die Breite des ersten Abschnitts 46 der Werkzeug-
höhlung innerhalb einer ersten Toleranz. Ebenso de-
finiert der zweite Werkzeugbestandteil 44 die Breite 
des zweiten Abschnitts 48 der Werkzeughöhlung in-
nerhalb einer zweiten Toleranz, die größer als die 
erste Toleranz ist. Der erste Körperabschnitt 12 der 
Ferrule, der vom ersten Werkzeugbestandteil ge-
formt wird, weist daher eine Breite auf, die innerhalb 
der ersten Toleranz definiert ist, während der zweite 
Körperabschnitt 14 der Ferrule, der vom zweiten 
Werkzeugbestandteil geformt wird, eine Breite auf-
weist, die innerhalb der der zweiten Toleranz definiert 
ist, die definitionsgemäß größer als die erste Toleranz 
ist. Obwohl der Unterschied der ersten und zweiten 
Toleranz je nach Anwendung abweichen kann, ist die 
zweite Toleranz im Allgemeinen wesentlich größer 
als die erste Toleranz und ist bei einer Ausführungs-
form mindestens zweimal größer als die erste Tole-
ranz.

[0037] Der erste und zweite Werkzeugbestandteil 
42, 44 werden üblicherweise aus einem Werkstück 
wie einem Werkstück aus Stahl und insbesondere 
zum Beispiel einem Werkstück aus D2-Stahl oder 
rostfreiem Stahl herausgeschnitten. Im Allgemeinen 
werden der erste und zweite Werkzeugbestandteil 
mit einer Maschine für die elektroerosive Bearbei-
tung, die einen Draht entsprechend einem vordefi-
nierten Muster durch das Werkstück bewegt, aus 
dem Werkstück herausgeschnitten. Während durch 
die Formung des ersten und zweiten Werkzeugbe-
standteils mittels EDM die jeweiligen Abschnitte der 
Werkzeughöhlung innerhalb verhältnismäßig hoher 
Toleranzen definiert werden, beispielsweise +/–20 
Mikrometer, werden die entsprechenden Abschnitte 
der Werkzeughöhlung, die vom ersten und zweiten 
Werkzeugbestandteil definiert werden, im EDM-Ver-
fahren im Allgemeinen nicht innerhalb der verhältnis-
mäßig engen Toleranzen geformt, die zum Herstellen 
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einer Struktur erforderlich sind, die anschließend bei 
Feinpoliervorgängen als Bezugspunkt dient. Mit an-
deren Worten wird im Allgemeinen durch das 
EDM-Verfahren der erste Abschnitt 46 der Werk-
zeughöhlung, der vom ersten Werkzeugbestandteil 
definiert wird, nicht innerhalb einer Toleranz von +/–5 
Mikrometer geformt, wie es erforderlich ist, damit die 
seitlichen Außenflächen des entstehenden ersten 
Körperabschnitts 12 der Ferrule bei Poliervorgängen 
als Bezugspunkt dienen.

[0038] Der erste Abschnitt 46 der Werkzeughöh-
lung, der vom ersten Werkzeugbestandteil 42 defi-
niert wird, wird daher im Allgemeinen im EDM-Ver-
fahren etwas unterdimensioniert geformt. Anschlie-
ßend wird zusätzliches Material aus dem Inneren des 
ersten Abschnitts der Werkzeughöhlung, der vom 
ersten Werkzeugbestandteil definiert wird, durch ma-
schinelle Bearbeitung oder Schleifen entfernt, um die 
Breite des ersten Abschnitts der Werkzeughöhlung 
genau zu definieren, damit sie innerhalb sehr enger 
Toleranzen der ersten Nennbreite liegt, beispielswei-
se +/–5 Mikrometer. Auch wenn dieser Vorgang der 
maschinellen Bearbeitung oder des Schleifens ver-
hältnismäßig zeitaufwändig und etwas teuer ist, da 
Material aus dem Inneren eines Werkzeugbestand-
teils entfernt werden muss, würde von dem ersten 
und zweiten Werkzeugbestandteil anschließend an 
den EDM-Vorgang lediglich einer geschliffen werden, 
um das Werkzeug 40 der vorliegenden Erfindung zu 
formen. In diesem Zusammenhang kann der zweite 
Abschnitt 48 der Werkzeughöhlung, der vom zweiten 
Werkzeugbestandteil 44 definiert wird, innerhalb ei-
ner viel höheren Toleranz definiert werden, wie es 
das EDM-Drahtschneiden üblicherweise vorsieht. 
Die Kosten und Wirtschaftlichkeit der Herstellung des 
Werkzeugs sind deshalb im Verhältnis zur Herstel-
lung herkömmlicher Werkzeuge verbessert, bei de-
nen die Abschnitte der Werkzeughöhlung, die von 
beiden Werkzeugbestandteilen definiert werden, ge-
nau definiert werden müssen.

[0039] Wie zuvor beschrieben, wird der Unterschied 
der Nennbreiten der jeweiligen Abschnitte der Werk-
zeughöhlung, die vom ersten und zweiten Werkzeug-
bestandteil 42, 44 definiert werden, derart ausge-
wählt, dass der Unterschied der Nennbreiten mindes-
tens so hoch wie die Summe aus der ersten und 
zweiten Toleranz und dem Zweifachen des höchst-
möglichen voraussichtlichen Versatzes zwischen 
dem ersten und zweiten Körperabschnitt 12, 14 der 
Ferrule in Richtung der Breite ist. Die Ferrule 10, die 
vom Werkzeug 40 geformt wird, kann daher relative 
Verschiebungen zwischen dem ersten und zweiten 
Körperabschnitt der Ferrule in Richtung der Breite 
berücksichtigen, ohne zu bewirken, dass der kleinere 
zweite Körperabschnitt der Ferrule über den ersten 
Körperabschnitt der Ferrule nach außen übersteht. 
Der erste Körperabschnitt der Ferrule kann daher bei 
Poliervorgängen weiter als Bezugspunkt dienen, 

selbst nachdem die Ferrule in einen Verbinder einge-
setzt wurde.

[0040] Während das Werkzeug 40 eine Einfachfer-
rule formen kann, die eine einzelne Bohrung für Licht-
wellenleiter definiert, formt das Werkzeug vorzugs-
weise eine Mehrfachferrule 10, die mehrere Bohrun-
gen 26 für Lichtwellenleiter und ein Paar von Füh-
rungsstiftöffnungen 28 definiert. Das Werkzeug kann 
daher auch mehrere Stifte aufweisen, die sich längs 
durch die Werkzeughöhlung erstrecken, um die Boh-
rungen für Lichtwellenleiter und das Paar der Füh-
rungsstiftöffnungen zu definieren. Darüber hinaus 
kann das Werkzeug innere Merkmale aufweisen, die 
das Fenster 30 im zweiten Körperabschnitt 14 der 
Ferrule definieren und die einen inneren Hohlraum in 
der Ferrule definieren, der eine Öffnung auf der 
Rückseite 18 der Ferrule in die Bohrungen für Licht-
wellenleiter führt. Der Klarheit halber zeigt Fig. 3 die-
se anderen herkömmlichen inneren Merkmale jedoch 
nicht, die bei der Werkzeughöhlung angeordnet sein 
können.

[0041] Während des Vorgangs zum Herstellen einer 
Ferrule 10 wird in der Werkzeughöhlung, die vom 
Werkzeug 40 definiert wird, eine Ferrule geformt. 
Auch wenn die Ferrule aus verschiedenen Werkstof-
fen hergestellt werden kann, besteht die Ferrule einer 
vorteilhaften Ausführungsform aus einem wärme-
härtbarem Kunststoff, der in die Werkzeughöhlung 
eingespritzt wird, die definiert ist, sobald der erste 
und zweite Werkzeugbestandteil 42, 44 zusammen-
gepasst sind und die Stifte oder andere Formmerk-
male in die Werkzeughöhlung eingesetzt wurden. So-
bald das Material, das die Ferrule bildet, ausgehärtet 
ist, wird die Ferrule aus dem Werkzeug entnommen.

[0042] Wie zuvor beschrieben ist, wird der erste 
Körperabschnitt 12 der Ferrule im ersten Werkzeug-
bestandteil 42 innerhalb einer ersten Toleranz einer 
ersten Nennbreite geformt. Entsprechend wird der 
zweite Körperabschnitt 14 der Ferrule gleichzeitig im 
zweiten Werkzeugbestandteil 44 innerhalb einer 
zweiten Toleranz einer zweiten Nennbreite geformt. 
Wie ebenfalls zuvor beschrieben ist, ist die zweite 
Nennbreite, die vom zweiten Körperabschnitt der 
Ferrule definiert wird, geringer als die erste Nennbrei-
te, die vom ersten Körperabschnitt der Ferrule defi-
niert wird. Darüber hinaus ist die zweite Toleranz des 
zweiten Körperabschnitts der Ferrule größer als die 
erste Toleranz des ersten Körperabschnitts der Fer-
rule. Folglich muss lediglich einer der Werkzeugbe-
standteile, und zwar der erste Werkzeugbestandteil, 
den jeweiligen Abschnitt der Werkzeughöhlung mit 
der höheren Genauigkeit definieren, die zum Formen 
eines Bauteils erforderlich ist, das anschließend bei 
Poliervorgängen als Bezugspunkt dient. In diesem 
Zusammenhang definiert der erste Werkzeugbe-
standteil die Breite des ersten Abschnitts 46 der 
Werkzeughöhlung innerhalb von ±5 Mikrometern, 
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während der zweite Werkzeugbestandteil den zwei-
ten Abschnitt 48 der Werkzeughöhlung innerhalb ei-
ner viel geringeren Toleranz, beispielsweise von ±20 
Mikrometern, definiert. Da die Nennbreite des zwei-
ten Körperabschnitts der Ferrule merklich geringer ist 
als die Nennbreite des ersten Körperabschnitts der 
Ferrule, können die Körperabschnitte der Ferrule in 
Richtung der Breite wie zuvor beschrieben etwas ver-
setzt sein, ohne dass bewirkt wird, dass der kleinere 
zweite Körperabschnitt der Ferrule über den ersten 
Körperabschnitt der Ferrule nach außen übersteht. 
Der erste Körperabschnitt der Ferrule kann daher bei 
Poliervorgängen weiter als Bezugspunkt dienen, 
selbst wenn der zweite Körperabschnitt der Ferrule 
eine Breite aufweist, die lockerer definiert ist und 
selbst wenn der erste und zweite Körperabschnitt der 
Ferrule ein wenig versetzt sein können.

[0043] Einem Fachmann, den diese Erfindung be-
trifft, fallen viele Abwandlungen und weitere Ausfüh-
rungsformen der Erfindung ein, die den Vorteil der 
Lehre aufweisen, die in den vorstehenden Offenba-
rungen und den zugehörigen Zeichnungen darge-
stellt ist. Es versteht sich deshalb, dass die Erfindung 
nicht auf die konkreten offenbarten Ausführungsfor-
men zu beschränken ist und dass Abwandlungen und 
andere Ausführungsformen im Anwendungsbereich 
der beigefügten Ansprüche enthalten sein sollen. Ob-
wohl hier bestimmte Begriffe verwendet werden, wer-
den sie lediglich in einem allgemeinen und beschrei-
benden Sinn verwendet und nicht zum Zweck der 
Einschränkung.

Patentansprüche

1.  Ferrule (10), die erste und zweite Körperab-
schnitte (12, 14) der Ferrule aufweist, die jeweils eine 
erste Breite beziehungsweise zweite Breite aufwei-
sen, wobei mindestens einer der Körperabschnitte 
der Ferrule mindestens eine Bohrung (26) für Licht-
wellenleiter definiert, die sich längs durch die Ferrule 
(10) erstreckt, dadurch gekennzeichnet, dass der 
erste und zweite Körperabschnitt (12, 14) der Ferrule 
entlang einer Trennfuge (16) miteinander verbunden 
sind, dass der erste Körperabschnitt (12) der Ferrule 
eine erste Nennbreite (w1) aufweist, die innerhalb ei-
ner ersten Toleranz (t1) von +/–5 Mikrometern defi-
niert ist, und dass der zweite Körperabschnitt (14) der 
Ferrule eine zweite Nennbreite (w2) aufweist, die in-
nerhalb einer zweiten Toleranz (t2) definiert ist, die 
größer als die erste Toleranz ist, wodurch die zweite 
Breite um mindestens 50 Mikrometer geringer als die 
erste Breite ist.

2.  Ferrule (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Toleranz (t2) des zwei-
ten Körperabschnitts (14) der Ferrule mindestens 
zweimal größer als die erste Toleranz (t1) des ersten 
Körperabschnitts (12) der Ferrule ist.

3.  Ferrule (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste und zweite Körperab-
schnitt (12, 14) der Ferrule zusammenwirken, um ei-
nen Absatz zu definieren, der sich längs entlang der 
Trennfuge (16) erstreckt.

4.  Ferrule (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste und zweite Körperab-
schnitt (12, 14) der Ferrule zusammenwirken, um 
derart mehrere Bohrungen für Lichtwellenleiter zu 
definieren, dass die Ferrule eine Mehrfachferrule ist.

5.  Verfahren zum Herstellen einer Ferrule (10), 
die erste und zweite Körperabschnitte (12, 14) der 
Ferrule aufweist, wobei der erste Körperabschnitt 
(12) der Ferrule eine erste Breite und der zweite Kör-
perabschnitt (14) der Ferrule eine zweite Breite auf-
weist, die um mindestens 50 Mikrometer geringer als 
die erste Breite ist, das Folgendes umfasst:  
Formen einer Ferrule (10) in einer Werkzeughöhlung, 
die von einem Werkzeug (40) definiert wird, das erste 
und zweite Werkzeugbestandteile (42, 44) aufweist, 
die entlang einer Trennfuge (16) miteinander verbun-
den sind, und  
Entnehmen der Ferrule (10) aus dem Werkzeug (40), 
nachdem die Ferrule geformt wurde,  
wobei das Formen der Ferrule Folgendes umfasst:  
Formen des ersten Körperabschnitts (12) der Ferrule 
im ersten Werkzeugbestandteil (42) innerhalb einer 
ersten Toleranz (t1) einer ersten Nennbreite (w1), wo-
bei die erste Toleranz (t1), innerhalb der die erste 
Nennbreite (w1) des ersten Körperabschnitts definiert 
ist, auf +/–5 Mikrometer festgelegt ist, sodass der ers-
te Körperabschnitt bei späteren Poliervorgängen als 
Bezugspunkt dienen kann, und  
gleichzeitig Formen des zweiten Körperabschnitts 
(14) der Ferrule im zweiten Werkzeugbestandteil (44) 
innerhalb einer zweiten Toleranz (t2) einer zweiten 
Nennbreite (w2), wobei die zweite Toleranz (t2) des 
zweiten Körperabschnitts (14) der Ferrule größer als 
die erste Toleranz (t1) des ersten Körperabschnitts 
(12) der Ferrule ist, wobei die zweite Nennbreite (w2), 
die durch den zweiten Körperabschnitt (14) der Fer-
rule definiert ist, geringer als die erste Nennbreite 
(w1) ist, die durch den ersten Körperabschnitt (12) der 
Ferrule definiert ist, und  
wobei durch die gleichzeitige Formung des ersten 
und zweiten Körperabschnitts (12, 14) der Ferrule die 
Ferrule (10) geformt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Toleranz (t2) des zweiten 
Werkzeugbestandteils (44) mindestens zweimal grö-
ßer als die erste Toleranz (t1) des ersten Werkzeug-
bestandteils (42) ist.

7.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Nennbreite (w2) des zwei-
ten Werkzeugbestandteils (44) um mindestens 50 Mi-
krometer geringer als die erste Nennbreite (w1) des 
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ersten Werkzeugbestandteils (42) ist.

8.  Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens einer des 
ersten und zweiten Werkzeugbestandteils (42, 44) 
derart mehrere Bohrungen für Lichtwellenleiter defi-
niert, dass der Schritt des Formens das Formen einer 
Mehrfachferrule umfasst.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
11/12



DE 600 36 678 T2    2008.07.17
12/12


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

